
§ 17. Eleetrische Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtungen (Blocks) in 
ihrer gewöhnlichen Anwendung. 

Weim Stellwerke für Signal - oder für Weichen - und Signal - Bedienung 
nicht so in oder neben dem Stationsgebäude angebracht werden können, dafs 
der verantwortliche Stationsbeamte entweder den Dienst am Stellwerk selbst 
wahrnehmen oder diesen persönlich beaufsichtigen kann, so müssen Einrichtungen 
getroffen werden, welche es gewährleisten, dafs der, das entfernte Stellwerk be­
dienende Posten untrüglich alle auf den Zugverkehr bezüglichen Anordnungen 
vom Stationsbeamten übermittelt erhält, unter Umständen auch umgekehrt über 
die Ausführung der erhaltenen Aufträge Meldung machen kann. Hierzu dienen 
in erster Linie, d. i. bei den einfachsten Verhältnissen die Signalzeichen am 
Perron-Telegraphen, dann Fernsprecher oder electrische Schreib-Apparate (Mörse-
Apparate). 

Bei schwierigen Betriebs-Verhältnissen, insbesondere auf grofsen End- bezw. 
Anfangsbahnhöfen, Kreuzungs- oder Uebergangsstationen ist es rathsam 9 auch 
diejenigen Mifsverständnisse unmöglich zu machen, welche aus der Art der er­
wähnten Verständigungsmittel sich herleiten lassen, d. h. aus dem Mangel, dafs 
der Wärter am Stellwerk nicht behindert ist, an Stelle des von der Station 
bestimmten ein anderes Signal auf Fahrt ziehen zu können. 

In den felectrischen Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtungen (Blockapparaten), 
einem Seitenstück zu dem im vorigen Paragraphen erwähnten gleichen mechani­
schen Vorrichtungen, ist das vollkommenste Mittel gegeben, dem verantwortlichen 
Stationsbeamten einen unmittelbaren Einflufs auf die Bedienung der Signalhebel 
in einem beliebig entfernten Stellwerk zu sichern (siehe § 2). Sie erfüllen 
nicht nur den Zweck eines untrüglichen Verständigungsmittels, sondern haben 
auch gewissermafsen die Bedeutung eines in die Hand des Stationsbeamten 
gelegten, mittelbar wirkenden Stellwerkes. 

Die Station hält die Stellhebel der Signale (oder die zugehörigen Ver­
riegelungshebel) im Ruhestande unter Verschlufs (Blockverschlufs), so dafs der 
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Wärter ohne die ausdrückliche Zustimmung der Station ein solches Signal 
auch nach geschehener Richtigstellung der Weichen nicht auf Fahrt ziehen 
kann. 

Je ein Blockapparat befindet sich am Anfangs- und Endpunkt der 
electrischen Verbindungsleitung, d . h . also der eine „der Stationsblock" in der 
Station zur unmittelbaren Verfügung des Stations-Beamten stehend, der andere 
in dem Räume des Stellwerkes über den Signal- oder Verriegelungshebeln bezw. 
den Registerstangen derselben. 

Zu jedem unter Verschlufs gelegten (Signal-) Hebel gehört je eine Block­
kammer mit einem Blockfensterchen in beiden Blockapparaten. Aus der Farbe 
einer hinter dem Blockfensterchen sichtbar werdenden Scheibe ist zu erkennen, 
ob der zugehörige Signalstellhebel verschlossen oder zur Bedienung frei ge­
geben ist. 

Der Stationsblock mufs Einrichtungen besitzen, welche es verhindern, dafs 
gleichzeitig die Stellhebel solcher Signale zur Bedienung frei gegeben werden 
können , deren Fahrstrafsen nicht gleichzeitig benutzt werden dürfen. 

Nach Vorbeifahrt eines Zuges, nach oder mit Herstellung des Haltezeichens 
am Signal verschliefst (blockirt) der Posten am Stellwerk den bezüglichen Hebel 
selbst. Erst nach Ausführung dieses Verschlusses (Blockirung) darf mittelst 
des Stationsblockes ein anderes „feindliches" Signal zur Bedienung frei gegeben 
werden können. So lange also das erste Signalzeichen noch steht bezw. so 
lange der zugehörige Stellhebel entriegelt ist, müssen alle Bewegungs-Vorrichtungen 
für die electrische Freigabe der „feindlichen" Signale am Stationsblock mechanisch 
festgelegt sein. 

Wenn ein und dasselbe Signal für mehrere Fahrstrafsen Bedeutung hat, 
was z. B. bei einem zweiarmigen Abschlufs-Telegraphen vorkommt, wo dasselbe 
Ablenkungssignal sowohl für die erste als für andere dahinter liegende Ab­
lenkungen Geltung haben kann, genügt der electrische Verschlufs des Signal-
Stellhebels selbst nicht, um die richtige Ausführung des von der Station ge­
gebenen Auftrages seitens des Wärters zu sichern. Es mufs vielmehr in diesem 
Falle nicht der Signalhebel, sondern die F a h r s t r a f s e n - Ve r r i e g e 1 u n g , 
der V e r r i e g e l u n g s h e b e l im Stellwerk (siehe § 12) unter Verschlufs ge­
legt (blockirt) werden. 

So viel Fahrstrafsen -Verriegelungen vorhanden sind, so viel Blockkammern 
sind am Stellwerk - und am Stationsblock erforderlich. 

Um die electrischen Verschlufs - und Freigabe-Vorrichtungen mit gutem 
Erfolg anwenden zu können, mufs das Stellwerk so gebaut sein, dafs die 
Fahrstrafsen -Verriegelungen nicht durch die Signal - Stellhebel selbst, sondern 
durch besondere Verriegelungshebel bewirkt werden. Durch die Umlegung 
eines solchen Hebels werden die bei einer bestimmten Fahrstrafse in Betracht 
kommenden Weichenhebel in der vorschriftsmäfsigen Stellung verriegelt und 
zugleich der zugehörige Signalhebel frei gegeben. Die Fahrstrafse bleibt also 
gegebenen Falles verriegelt, selbst wenn das Signal auf „Halt" zurückgestellt 
ist. Die Abhängigkeit zwischen den Verriegelungs- und den Signal-Stellhebeln 
gewährleistet ferner allgemein, dafs das Fahrzeichen erst gezogen werden kann, 
n a c h d e m die von der Station frei gegebene Fahrstrafse nicht allein richtig 
gestellt, sondern auch vollständig verschlossen ist. 
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§ 18. Anwendung von electrischen Verschlufe- und Freigabe-Vorrichtungen 
in Verbindung mit mehreren Stellwerken, Sicherung der richtigen Reihen­

folge in Bedienung der Signale. 
Die electrischen Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtungen können auch zur 

Sicherung einer richtigen Reihenfolge in Bedienung hinter einander liegender, 
zu verschiedenen Stellwerken gehöriger Signale vortheilhaft verwerthet werden. 

Wenn z. B. für bestimmte Fahrtrichtungen auf einem grofsen Bahnhofe 
w e l c h e r n i c h t i n B l o c k s t r e c k e n g e t h e i l t i s t , zwischen dem 
Stationsgebäude und dem einen Bahnhofsende mehrere Stellwerke sich befinden 
welche Weichen und Signale zu bedienen haben, so mufs, um zu vermeiden, 
dafs ein anfahrender Zug nach Einfahrt oder Durchfahrt des ihm zunächst 
liegenden Stellwerksgebietes vor dem Deckungssignal des nächst- oder der später 
folgenden halten mufs, Fürsorge getroffen werden, 

dafs für einen einfahrenden Zug nicht eher am Abschlufs-Telegraphen 
Fahrsignal gegeben werden kann, als bis sämmtliche Signale der 
hinter liegenden, also zwischen Bahnhofs-Einfahrt und Station sich be­
findenden Stellwerke Fahrzeichen führen und dafs für einen abfahrenden 
Zug die Ausfahrt nicht eher angeordnet werden kann, als bis sämmt­
liche Ausfahrts - Signale zwischen Station und Bahnhofsende gezogen 
sind. *) 

Die Reihenfolge der Signalgebung ist dabei so zu ordnen, dafs immer 
erst der für die Zugrichtung entfernteste Posten Signal gezogen haben.mufs, 
bevor der näher liegende Signal geben kann, und dafs die Station, welche die 
Bahnhofs-Einfahrt unter Verschlufs hält bezw. die Ausfahrt anordnet, von jedem 
Stellwerksposten Nachricht empfängt, ob Fahrzeichen gezogen worden ist. 

Wenn die zwischenliegenden Stellwerke mit optischen Signalen zur Deckung 
ihrer bezüglichen Bezirke nicht ausgerüstet sind, vielmehr nur zur unmittelbaren 
Einstellung von Weichen dienen, so müssen dieselben aufser den Weichen-
Stellhebeln noch Fahrstrafsen-Verriegelungs-Vorrichtungen enthalten, damit der 
Zugverkehr gesichert wird. 

Die Fahrstrafsen müssen dann in derselben Reihenfolge bedient werden, 
wie oben hinsichtlich der Signale bemerkt worden ist. 

Der verantwortliche Stationsbeamte mufs vor Freigabe des Einfahrts- oder 
Ausfahrts - Signales bezw. vor Anordnung der Ausfahrt die Gewifsheit haben, 
dafs die zwischen oder hinter liegenden Stellwerksposten Aenderungen an den 
Fahrstrafsen nicht mehr vornehmen können. Andererseits darf der Wärter 
eines mit Signalen ausgerüsteten mittleren Stellwerkes nicht die Bewegungs­
freiheit in Stellung dieser Signale verlieren, da Fälle eintreten können, welche 
es erheischen, dafs einem bereits angenommenen Zuge noch unerwartet ein 
Haltezeichen gegeben werden mufs. 

Hieraus folgt für die Stellwerke vorliegender Art die Nothwendigkeit einer 
Trennung der Bewegung der Fahrstrafsen-Verriegelung von der der Signal-
Stellhebel; die Verriegelungs - Vorrichtungen werden verschlossen, die Signal­
hebel bleiben dem Wärter zur freien Verfügung. 

Während bei dem im vorigen Paragraphen erwähnten besonderen Falle 
die Fahrstrafsen-Verriegelung in der Ruhelage, also unter Freigabe aller zu­
gehörigen Weichenhebel von der Station electrisch festgehalten wird, findet bei 

*) Diese Bedingungen fallen natürlich fort, wenn die Zwischensignale als Blocks 
benutzt werden sollen (vergl. § 19). 


